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Gericht erlaubt Moyn-Festival in Oyten:
Anwohner-Tickets verfügbar!

Oberverwaltungsgericht Lüneburg genehmigt das
„Moyn“-Festival auf dem Backsberg trotz Bedenken des

Landkreises Verden.

Das bevorstehende „Moyn“-Festival in Oyten erhält in letzter
Minute grünes Licht vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Die
Entscheidung kommt nach einer intensiven rechtlichen
Auseinandersetzung, die die Durchführung des beliebten Events
ins Wanken brachte. Ursprünglich hatte das Verwaltungsgericht
in Stade einen Antrag der Veranstalter abgelehnt, sodass die
Veranstalter beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde
einlegten – mit Erfolg.

Das „Moyn“-Festival, das auf dem Backsberg zwischen
Fischerhude und Oyten stattfinden soll, zieht in diesem Jahr
etwa 6.500 Gäste und Beteiligte an. Die Veranstalter, vertreten
durch Alexander Werner vom Abro Team, können erleichtert
aufatmen, da sowohl der Ticketverkauf für Anwohner als auch
die gesamte Veranstaltung nun wie geplant stattfinden kann.
„Wir sind total happy, dass wir Recht bekommen haben“, so
Werner.

Das Urteil und seine Gründe

Das Oberverwaltungsgericht stellte klar, dass es sich beim
„Moyn“-Festival nicht um eine bauliche Anlage handelt, die einer
baurechtlichen Prüfung unterzogen werden müsste. In der
Begründung des Gerichts wird ausgeführt, dass das
Festivalgelände durch die Veranstaltung seinen Charakter als



Grünland behält und somit keine baurechtlichen Anforderungen
seitens des Landkreises gestellt werden dürfen.

Der Landkreis Verden hatte zuvor Bedenken geäußert, da die
Zahl der Besucher in den letzten Jahren stetig gestiegen war.
Laut Angaben des Landkreises sollte die maximale Anzahl an
Personen 3.500 betragen, einschließlich Helfer und Künstler. In
diesem Jahr hatten die Veranstalter jedoch 4.500 Tickets
verkauft, was das gesamte Teilnehmeraufkommen auf 6.500
erhöhte. Diese Situation führte dazu, dass der Landkreis den Vor-
Ort-Verkauf von Anwohner-Tickets vorübergehend aussetzte,
was jedoch nun nicht mehr nötig ist.

„Das Oberverwaltungsgericht hat unsere Sichtweise bestätigt“,
bemerkt Rolf Thies, Fachdienstleiter der Kreisverwaltung. Er
respektiert das Urteil, auch wenn sein Büro eine andere
Einschätzung hatte. „Das ist eben so, das müssen wir
akzeptieren.“ Diese Entscheidung bleibt unanfechtbar und hat
die Stimmung unter den Veranstaltern aufgehellt. „Diese
Entscheidung hat zu einer noch positiveren Grundstimmung bei
uns gesorgt“, erklärt Werner zufrieden.

Zudem steht das Festival in einer breiteren Diskussion über die
Regelungen für Veranstaltungen in der Region. Viele Festivitäten
kämpfen mit ähnlichen Herausforderungen, wenn es um die
Genehmigung von Besuchermengen und baurechtliche
Anforderungen geht. Diese Entscheidung könnte beispielsweise
Signalwirkung für andere Veranstaltungen im Landkreis haben.

Obwohl die unmittelbaren Sorgen um das Festival gelöst
scheinen, bleibt eine Frage im Raum: Wie wird die zukünftige
Planung aussehen? Das Festivalgelände soll nach Westen
erweitert werden, um aus Naturschutzgründen nicht mehr
nutzbare Flächen wieder nutzbar zu machen. Rolf Thies sagt
hierzu: „Wir werden die Begründung des Gerichts jetzt in Ruhe
auswerten.“ Gleichzeitig hofft Alexander Werner auf eine
fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Landkreis: „Wir wünschen
uns Planungssicherheit.“



Der Ticketverkauf für Anwohner wird nun am Donnerstagabend,
dem 22. August, von 17.30 bis 19 Uhr am Sportplatz in
Fischerhude stattfinden. Dies zeigt, wie wichtig das Festival für
die lokalen Anwohner ist und dass trotz der vorherigen
Unsicherheiten die Vorfreude auf das Ereignis fest verankert
bleibt.

Ein bedeutendes Event

Das „Moyn“-Festival hat sich in den letzten Jahren zu einer
wichtigen kulturellen Veranstaltung in der Region entwickelt. Mit
Musik, Kunst und vielen Aktivitäten zieht es zahlreiche Besucher
an und bietet eine Plattform für Künstler und Kreative. Der
rechtliche Erfolg der Veranstalter unterstreicht nicht nur ihr
Engagement, sondern auch den Wert solcher Veranstaltungen
für die Gemeinschaft, indem sie Raum für kulturellen Austausch
und Freizeitgestaltung bieten.

Rechtliche Rahmenbedingungen für
Großveranstaltungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Großveranstaltungen in
Deutschland sind komplex und unterliegen sowohl bundes- als
auch landesspezifischen Regelungen. Insbesondere das
Versammlungsrecht sowie das Baurecht spielen eine zentrale
Rolle bei der Genehmigung solcher Events. Veranstalter müssen
sicherstellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen,
insbesondere wenn es um den Schutz von Anwohnern und den
Erhalt von Naturräumen geht.

Im Fall des „Moyn“-Festivals kam es zu rechtlichen Spannungen
zwischen den Veranstaltern und dem Landkreis Verden, der
Bedenken hinsichtlich der zulässigen Besucherzahl und der
erforderlichen baurechtlichen Genehmigungen äußerte. Solche
Konflikte sind nicht ungewöhnlich und zeigen, wie wichtig eine
enge Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern und den
zuständigen Behörden ist.



Einfluss von Umweltauflagen

Öffentliche Veranstaltungen müssen auch Umweltauflagen
beachten. Diese variieren je nach Region und gelten
insbesondere für Festivals, die auf landwirtschaftlich genutztem
Grünland stattfinden. Dabei spielt der Schutz von Flora und
Fauna eine wichtige Rolle, was häufig zu Kompromissen
zwischen Veranstaltern und Naturschutzbehörden führt. Die
Diskussion um das „Moyn“-Festival verdeutlicht, wie regional
unterschiedliche Auffassungen über die Auslegung dieser
Auflagen bestehen können.

Ökonomische Bedeutung von Festivals

Festivals wie das „Moyn“-Festival tragen erheblich zur lokalen
Wirtschaft bei. Studien zeigen, dass solche Veranstaltungen
nicht nur direkte Einnahmen durch Ticketverkäufe generieren,
sondern auch indirekte wirtschaftliche Effekte haben, indem sie
Touristen anziehen und den lokalen Einzelhandel sowie die
Gastronomie unterstützen. Eine Untersuchung des Instituts für
Tourismusforschung ergab, dass Festivals oftmals als kultureller
Anziehungspunkt fungieren, der überproportional zur Stärkung
des regionalen Profils beiträgt.

Die Bedeutung solcher Veranstaltungen wird auch im Licht der
wirtschaftlichen Herausforderungen nach der
COVID-19-Pandemie klar. Veranstalter und Kommunen müssen
zusammenarbeiten, um wirtschaftliche Impulse zu setzen und
gleichzeitig die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Es
bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik zwischen dem
„Moyn“-Festival und dem Landkreis in Bezug auf zukünftige
Veranstaltungen entwickeln wird.

Statistiken zur Besucherentwicklung

Die Trends in Bezug auf die Besucherzahlen bei Festivals sind in
den letzten Jahren stark angestiegen. Laut einer Umfrage von
Statista aus dem Jahr 2023 gaben 62% der Befragten an, dass



sie regelmäßig an Musikfestivals teilnehmen. Die
durchschnittliche Besucherzahl für Großveranstaltungen in
Deutschland stieg in den letzten fünf Jahren um 15%, was die
wachsende Beliebtheit und den Einfluss solcher Events auf die
Kulturpolitik unterstreicht.

Einige Festivals verzeichnen jährliche Zuwächse von mehr als
20%, was bedeutet, dass lokale Behörden möglicherweise
häufige Anpassungen ihrer Genehmigungen und Richtlinien
vornehmen müssen, um mit der steigenden Nachfrage Schritt zu
halten. So könnte das „Moyn“-Festival, das in diesem Jahr über
6.500 Teilnehmer anzieht, ein Beispiel dafür sein, wie Festivals
als Plattform für kulturellen Austausch fungieren und gleichzeitig
wirtschaftliche Chancen bieten.
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